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Äsphaltfabrik KâpMch in Horgen
Gysel le ûeSînga vormals Brandl! & Cie.
liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen

Ksphaltisolierplatten, einfach und combiniert, Holzzement,
Asphait-Fappen, Klebemasse für Kiespappdächer, im-
prägniert und rohes Holzzemeni»Papier, Patent-Falzpappe
„Kosmas"; Unterdachkonstruktion „System Fichtel"
Carbolineuna. Sämtliche Teerprodukte.

Goldene Medaille Zürich 1894.
Telegramme: Asphalt Horgen. 3726 TELEPHON

her bewegten Tranêmiffion nicht in ©erübrung îommen
fönnen.

5. horizontale Siemen non über 250 mm ©reife
ober foldfe, roeldje fid) mit großer ©efdjrombigïeit be=

wegen, ftnb, foroeit fie über begangene ©teilen führen,
mit Uîetjmerî ober berartigem p unterfangen, be§gleid)en
aud) ©eiltransmtffionen.

6. Sin ben beroegten Tran§miffion§teiIen bürfen roeber
Keile nod) ©djrauben oorftefjen.

C. Sßert'zeug» unb Slrbeit§mafcbinen.
1. Stile töiafcfjinen müffen mit einer fidfer mirfenben

3lbfielloorrid)tung uerfe^en fein, roeldje nom ©tanbpunt'te
be§ 9lrbeiter§ au§ bequem erreichbar fein foil.

2. Sin allen 9Jtafd)inen ftnb Ütäbereingriffe, bie nicht
fdjon infolge ihrer Sage unzugänglich ftnb, zu oeröeefen;
Treibriemen finb, foroeit tunlid), einjufriebigen. ©eroegte
SHafc^lnenteile finb, foroeit beren ßroeef e§ zuläfjt, eben»

fall einjufdjirmen.
3. SBenn immer möglich, finb Krei§fägen mit ©d)uh=

baube (©diutjbogen) uttb ©pattfeil, unter bem Ttfdj
beibfeitig mit ©dju^brettern ober mit einem ©cf)ut}faffen
ZU nerfeben.

4. ©anbfägen müffen, foroeit e§ ba§ Slrbeiten an
benfelben nid^t nerbinbert, auf ber Slrbeitsfeite oben unb
unten, auf ber anbern ©eite oberhalb be§ Tuches ge=

bedt roerben.
5. Sin probet» unb 9lbrid)tmafdblnen ift bie SB äffer»

roalje beftmöglicbft p beefen ; für bie ßufübruttg fleinerer
3lrbeit§fiücfe finb Sluffä^e (gufubrlaben) p benüben.

6. in Keblntafd)tnen (Tifchfräfen) ift über bie gräfe
ein ©dbubring oon etroa§ größerem Turcbmeffer, al§
ibn bie gräfe bot, ober eine anbere jroecfentfpre^enbe
anzubringen.

7. @äge= unb fpobelfpäne bürfen ntc£)i roäbrenb bes
©ang§ ber $Rafd)tnen befeitigt roerben.

8. ®a§ Peinigen unb ©d)mieren ber im ©etrieb be»

finbltdjen SJÎafdbinen ift nicht geftattet.
T5teS in ber f?auptfad)e, roa§ über Unfatloerbütungg»

©orfdjriften ju erroübnen ift. Tie ftaatlidie Unfatlner»
fidjerungêauftalt roirb ebenfalls foldbe ©orfebriften auf»
fteHen unb bie ©cïjroeig. ^oljinbuftrie roirb fief) beizeiten
regen müffen, baff fie zu ber IRebaftion biefer ©orfdjriften
auch beigezogen roirb. SJtan roirb fpäter auf biefe Sin»

gelegenbeit zurüdfommen.

©ePräud)e int fübtneftbeutfe^en
Soi^anPelénetle^t»

SBtr fe^en at§ befannt oorau§, baff ber ©d)roeiz.
Öolzinbuftrie»©erein int gabre 1903 altgemeine
Stormen für ben fdjroeij. fiolzbanbel heraus»
gegeben bat unb baff im Dezember 1905 in einer ©er»
lammlung in OUen eine ©erftänbigung jtüifd^en bem

©djroetz. gorftoeretn unb bem ©d)roeiz. |jolzinbuftrie»
oerein ftattgefunben bat über Stormen für einheitliche
©ortierung, SJÎeffung unb ©ered)nung bes Rotzes in ber
©ebroetz-

lud) unfere beutfd)en KoEegen haben im gebruar
1905 anläßlich ber orbentltdjen ©eneraloerfammlung
bes ©eretn§ non £>olzintereffenten ©übroeftbeutfchlanbl
in Karlsruhe, foldbe Stormen aufgeftellt unb herausgegeben
unter bem Titel: „©ebräudbetmfübroeftbeutfdjen
£>olzbanbel§oerfebr". SßirrooEenbarau§biebaupt»
fädblidbften ©eftimmungen rotebergeben. ©te lauten:

Teden miete. gaE§ ber Käufer roünfcf)t, öafj bie

Sabung burd) eine Tede gefd^ü^t roirb, fo bat er bte

Tedenmiete zu tragen.
Tie ©erfenbung non £>oIz bat geroöbnlid) in offenen

©üterroagen zu erfolgen; roünfdjt ber Käufer bie ©er»

roenbung gebedfter SBagen, fo bat er bie baburdj erroadb»

fenen SDtebrfra^ten zu tragen.

©cbutjbretter. Tie zum ©ebutje einer Sabung etroa

erforbertid)en ©djutjbretter barf ber ©erfäufer bem Käufer
in Stecbnung ftelleu. ©dbroarten unb berglei^en bat ber
©ertäufer unberedbnet bazu zu geben.

Troctenbeit§zuftanb ber©cbnittroare. Sßtrb
beim Slbfcblujf Sieferung trodener SBare bebungen, fo ift
barunter nur foldbe ©cbniüroare ju nerfteben, bte nach

Slufftappetung einen foleben @rab non Trodenbeit erreicht,
ba§ fie bei geeignetem Sßetter, ohne ©^aben zu nehmen,
nerfanbt unb zufammengefe^t roerben tann. Tiefe @r»

flärung bedt fieb mit bem ©egrtff: „lufttroden".
©erantroortlicbïeit für ffeblêr. ffür innere

ober bei ber ©erarbeitung fid) ergebenbe gebler äufjer»
lieb gefunben 9tuhbolze§ bat ber ©ertäufer nicht aufzu»
fommen: Turd) Übernahme feitens ber Käufer erlifdjt
bie ©erautroortlidjfeit beé ©ertäufer§ in jebem gälte,
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der bewegten Transmission nicht in Berührung kommen
können.

5. Horizontale Riemen von über 250 mm Breite
oder solche, welche sich mit großer Geschwindigkeit be-

wegen, sind, soweit sie über begangene Stellen führen,
mit Netzwerk oder derartigem zu unterfangen, desgleichen
auch Seiltransmissionen.

6. An den bewegten Transmissionsteilen dürfen weder
Keile noch Schrauben vorstehen.

0. Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.
1. Alle Maschinen müssen mit einer sicher wirkenden

Abstellvorrichtung versehen sein, welche vom Standpunkte
des Arbeiters aus bequem erreichbar sein soll.

2. An allen Maschinen sind Rädereingriffe, die nicht
schon infolge ihrer Lage unzugänglich sind, zu verdecken;
Treibriemen sind, soweit tunlich, einzufriedigen. Bewegte
Maschinenteile sind, soweit deren Zweck es zuläßt, eben-

fall einzuschirmen.
3. Wenn immer möglich, sind Kreissägen mit Schutz-

Haube (Schutzbogen) und Spaltkeil, unter dem Tisch
beidseitig mit Schutzbrettern oder mit einem Schutzkasten
zu versehen.

4. Bandsägen müssen, soweit es das Arbeiten an
denselben nicht verhindert, auf der Arbeitsseite oben und
unten, auf der andern Seite oberhalb des Tisches ge-
deckt werden.

5. An Hobel- und Abrichtmaschinen ist die Wasser-
walze bestmöglichst zu decken; für die Zuführung kleinerer
Arbeitsstücke sind Aussätze (Zufuhrladen) zu benützen.

K. An Kehlmaschinen (Tischfräsen) ist über die Fräse
ein Schutzring von etwas größerem Durchmesser, als
ihn die Fräse hat, oder eine andere zweckentsprechende
anzubringen.

7. Säge- und Hobelspäne dürfen nicht während des
Gangs der Maschinen beseitigt werden.

3. Das Reinigen und Schmieren der im Betrieb be-

findlichen Maschinen ist nicht gestattet.
Dies in der Hauptsache, was über Nnfalloerhütungs-

Vorschriften zu erwähnen ist. Die staatliche Unfallver-
sicherungsanstalt wird ebenfalls solche Vorschriften auf-
stellen und die Schweiz. Holzindustrie wird sich beizeiten
regen müssen, daß sie zu der Redaktion dieser Vorschriften
auch beigezogen wird. Man wird später auf diese An-
gelegenheil zurückkommen.

Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr.

Wir setzen als bekannt voraus, daß der Schweiz.
Holzindustrie-Verein im Jahre 1003 allgemeine
Normen für den schweiz. Holzhandel heraus-
gegeben hat und daß im Dezember 1905 in einer Ver-
(ammlung in Ölten eine Verständigung zwischen dem

Schweiz. Forstverein und dem Schweiz. Holzindustrie-
verein stattgefunden hat über Normen für einheitliche
Sortierung, Messung und Berechnung des Holzes in der
Schweiz.

Auch unsere deutschen Kollegen haben im Februar
1905 anläßlich der ordentlichen Generalversammlung
des Vereins von Holzinteressenten Südwestdeutschlands
in Karlsruhe, solche Normen aufgestellt und herausgegeben
unter dem Titel: „Gebräuche im südwestdeutschen
Holzhandelsverkehr". Wir wollen daraus die Haupt-
sächlichsten Bestimmungen wiedergeben. Sie lauten:

Decken miete. Falls der Käufer wünscht, daß die

Ladung durch eine Decke geschützt wird, so hat er die
Deckenmiete zu tragen.

Die Versendung von Holz hat gewöhnlich in offenen
Güterwagen zu erfolgen; wünscht der Käufer die Ver-
wendung gedeckter Wagen, so hat er die dadurch erwach-
senen Mehrfrachten zu tragen.

Schutzbretter. Die zum Schutze einer Ladung etwa
erforderlichen Schutzbretter darf der Verkäufer dem Käufer
in Rechnung stellen. Schwarten und dergleichen hat der
Verkäufer unberechnet dazu zu geben.

Trockenheitszustand der Schnittware. Wird
beim Abschluß Lieferung trockener Ware bedungen, so ist
darunter nur solche Schnittware zu verstehen, die nach

Aufstappelung einen solchen Grad von Trockenheit erreicht,
daß sie bei geeignetem Wetter, ohne Schaden zu nehmen,
versandt und zusammengesetzt werden kann. Diese Er-
klärung deckt sich mit dem Begriff: „lufttrocken".

Verantwortlichkeit für Fehler. Für innere
oder bei der Verarbeitung sich ergebende Fehler äußer-
lich gesunden Nutzholzes hat der Verkäufer nicht aufzu-
kommen.' Durch Übernahme seitens der Käufer erlischt
die Verantwortlichkeit des Verkäufers in jedem Falle,
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außer bei argliftiger Berfcßleierung ber Mängel burcß
ben BerEäufer.

Berfaßren bei Beanftanbungen. ®er Käufer
oerpflicßtet fidß, bie Steferung in jebem gälte in @mp=
fang ju nehmen, audi) bei überfcßrittener Sieferjett, fofern
eine Abfage nießt nor beren Berfanbt beim Berläufer
eingetroffen ift.

5öei einer QualitätSbeanftanbung fott bie ganje be=

anftanbete (Sattung (Sorte) ber Sieferung bis jur gut»
acßtlicßen Beficßtigung ungeteilt bleiben. $um SBeifpiel
wenn Satten unb Fretter jufammengelaben finb unb es
ergeben nur bie Satten ©runb ju einer EReftamation, fo
tonnen bie Fretter oerwenbet werben, ober roenn gute
Stelen unb Kiftenbretter jufammengelaben finb unb eine
btefer beiben Strien gibt ju einer Beanftanbung Anlaß,
fo fann bie anbere Art otjne weiteres oerroenbet merben.
Steferungen non Baußolj nacß Siften merben non ber
Borfcßrift, ungeteilt ju bleiben, nießt betroffen.

SDRängelrüge. Sie Anzeige oon SRängeln an emp»
fangener SBare f>at tnnerßalb 10 Sagen nact) ©ntlabung
ju erfolgen.

©rlebigung non Streitigleiten. gebe auS
bem abgefcßloffenen ©efcßäfte entfteßenbe Sifferenj, bie
nidE>t burcß unmittelbare Berftänbigung georbnet wirb,
foil mit Umgebung ber orbentlicßen ©eridjte erlebigt
merben burcß ba§ gacßfcßtebSgericßt beS BereinS non
Jfjoljintereffenten ©übroeftbeittfcßlanbS. ®em Urteil biefeS
ScßtebSgericßtS unterwerfen fiel) beibe Seile enbgültig.
SaS ScßtebSgericßt entfeßeibet über bie Sragung ber
Koften bes ScßtebSfprucßeS.

SRunÖßolj: A. £artßolj.
Allgemeines. SBerben befonbere Vereinbarungen

bei Abfcßluß non Stunbßoljgefcßäften nießt getroffen, fo
finb bie Borfdßriften berjenigen ftaatlidßen gorftoerroal»
tungen, in beren Bejir! baS fpolj übergeben wirb, maß»
gebenb. @S merben jeboeß t»tnfid^tlic£) ber Befcßaffenßeit
unb BermeffungSart folgenbe Beftimmungen feftgefeßt.

Befcßaffenßeit. ßtunbßolj muß äu^erlict) gefunb
unb im allgemeinen fehlerfrei fein. AIS gelter, meldte

jur Berroeigerung ber Abnahme bered^tigen, gelten : Ber»
ftoefung, Bot» unb SBetßfäule im Stamm (audh an Aft=
anfäßen) ober im Kern ober im Splint, ferner £>arj»
loftgteit, Bingfcßälig!eit, Stocf» unb Stßipfelbürre (Über»

ftänbigteit), Staren» unb Spedhtlödher, grofi» unb Büß»
riffe, SBurmfticßig!eit, ftart eingeroaeßfene Btnbe, fiarter
®reßwucßS, gmtefel. BoteS £arj beS BucßenßoljeS ift
nidf)t als gehler anjufeßen, mährenb grau» ober braun»
ternigeS Bucßenßolj als tränt gilt.

Bermeffung. Ste Bermeffung hat lu &er Begel
gemetnfcßaftlicß burcß Käufer unb Berfäufer ju erfolgen.
Sie mit ber Bermeffung jufammenßängenben Btanipu»
lationen (Umroenben, Umfeßen :c.) auf bem AblieferungS»
platte finb ju Saften beS BerläuferS.

Sie Sängemeffung hat oon ber SUtitte ber normalen
gatlfarte an, auf ber türjeften Seite gemeffen, ju be=

ginnen. Bur oolle Sejimeter merben in Betracht ge=

jogen. gür jeben gemeffenen SReter ift 1 cm Übermaß
ju gewähren.

®ie Stärfemeffung erfolgt ohne Binbe unb jroar
burdh gefifteHung beS SRittenburcßmefferS auf ber breiten
unb fdhmalen Seite beS Stamme!; baS arithmetifdhe
SUtittel beiber Btaße ergibt ben in Berechnung ju jie»
henben Surdßmeffer (oerglicheneS Blaß): Brucßtetle oon
Zentimetern bleiben fietS unberüeffießtigt. Beflnbet fidh
ein Aft ober eine Berbidfung in ber SRitte, fo wirb an
ben unmittelbar baneben unb jroar in ber Bidßtung beS

3opf» unb StodtenbeS befinblid^en normalen Stammteiten
gemeffen.

S er Stamm ift an ben SReßfießen auf eine 10 cm
breite 3one .oon Blnbe unb Baft ju befreien.

"Ser fubifeße gnßalt ber Stämme roirb auf jroei
Sejimalfteßen, unter Aufrunbung ber jroeiten Steße,
roenn bie britte Steße 0,005 m® ober mehr beträgt, au§»

gerechnet. (gortfeßung folgt.)

|>oIjöertd)t auS SieSbacß (©laruS). (Korr.) Sie in
®teSbacß ftattgefunbene Srämmelßoljgant blieb troß An»
mefenheit mehrerer ERefleftanten refultatloS, ba bie oon
ber fioljertompagnie ftipulierten ^reiSanfäße nidßt be=

jahlt merben moßten. 3Rad£) ber @ant mürben fämtlidhe
450 StücE Srämmel ju einem noch befriebigenben greife
aufjer ben Kanton ©laruS an Çerrn .ß. Çefti=Detifer,
Sägerei unb ^obelmerf in SRänneborf, oerlauft.

23om baprifeßen ^oljmarft. ®a§ BrettereintaufS»
gefdßäft an ben baprifeßen Sägen unb ben Sägeroerfen
im Sct)marjmalb hat in biefem gat)re fdßon früh ein»

gefeßt auf ber BafiS oon 122 ißfg., für baS Stücf 16'
12" 1" unfortterte SBare, tn Dberbapern, unb 118 ißfg.
in Scßmaben unb SMrttemberg. Auf biefer ©runbiage
berechnen fich bie ©tnlaufSpreife für bie unfortiert fäge»

faßenbe SSBare, Brennborbe herausgenommen, pro m®

ab Sägeroer! :

6" 7" 8" 9" 10" 11" 12"
1472 17 19 22 24 27 29 cm
33.20 33.77 35.09 34.51 36.26 37.04 38.95 3RÎ.
in Dberbapern,
30.65 31.59 33.14 32.83 34.73 35.66 37.67 SDR!,

für Schwaben unb SBürttemberg.
9Bie auS biefen ißreiSnotierungen unfdßroer heroor»

geht, hat fidß bei Bemeffung ber faft regelmäßig pro
StüdE oereinbarten greife feit geraumer 3eit eine gemiffe
Unftimmigfeit herausgebildet. Ser IßretS für bie 9"
breite 2Bare fleht im SRißoerhältniS ju ber 8" breiten
SBare abwärts. ®a§ fommt baher, baß bei Konjunîtur»
oeränberungen gleichmäßig ohne 9tüclficht auf Abmeffung
nach Pfennigen pro StücE ab ober ju gerechnet wirb.
®aS aßein richtige märe boeß, ausfchließlicß ben Kubi!»
meter als Berfaufsmaßetnßeit ben ©ef(ßäftSabf(ßlüffen
ju ©runbe ju legen, mte baS aueß beim ©tnîauf ber
öfterreießifeßen unb rumänifißen 2Bare ber gafl ; unb bie

greife für bie einzelnen Breitenfortimente in bem Ber»
ßältniffe abjuftufen, wie fi<ß baS Sangßolj erfaßrungS»
mäßig einfeßneiben läßt. („®. 3inrniermftr.»3tg.")

Bom SRannßeimer .f>oljmarft. Am Bunbholjmarft
behauptet fid) bie fefte Senbenj. ®ie Nachfrage ift ent»

fdßieben eine beffere geworben unb jmar infolge roäßrenb
ber leßten SSSocße fiattgehabten größeren BebarfeS. ®ie
Sangholjßänbler, melcße no<ß Eürglicß ©ntgegentommen
bejüglicß ber greife jeigten, lehnen heute aße Üntergebote
fcßlan! ab. ®aburiß hat ber ßtunbholjmarlt ein ent»

fdhieben feftereS ©epräge erhalten. ®abei ift nod) ju
berüdEfidhtigen, baß bie neuen Anfünfte nießt gleidjen
Scßritt mit ben Abflößungen hielten unb babureß bie

Borräte an bem gloßßoljmarft geringer geworben finb.
Bis nun SRunbßöIjer an ben 9Rar!t gelangen Eönnen,
barüber bürfte noeß einige 3eit oergeßen. ®ie weitere
^ßreiSgeftaltung bürfte oon bem Begeßr ber rßeinifcß»
meftfälifdßen 3Bet!e abßängen unb eS ßat ben Anfcßein,
als ob biefe SBerfe für größeren Bebarf gntereffe ßaben.
®ie golge roirb eine neue ^reiSfteigerung fein. ®le
9tadßfrage nadß Brettern ift immer notß nießt befriebigenb,
roenn audß ftänbig Olacßfrage oorßanben ift, bie audß ju
entfpre^enben Umfäßen führten, aber oon großer Be»

beutung mar ber Berfanb meßt. ®ie Sägeroerfe beS

SdßmarjroalbeS feßten bie ^erfteßung oon Sdßmttmaren
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außer bei arglistiger Verschleierung der Mängel durch
den Verkäufer.

Verfahren bei Beanstandungen. Der Käufer
verpflichtet sich, die Lieferung in jedem Falle in Emp-
fang zu nehmen, auch bei überschrittener Lieferzeit, sofern
eine Absage nicht vor deren Versandt beim Verkäufer
eingetroffen ist.

Bei einer Qualitätsbeanstandung soll die ganze be-

anstandete Gattung (Sorte) der Lieferung bis zur gut-
achtlichen Besichtigung ungeteilt bleiben. Zum Beispiel
wenn Latten und Bretter zusammengeladen sind und es

ergeben nur die Latten Grund zu einer Reklamation, so

können die Bretter verwendet werden, oder wenn gute
Dielen und Kistenbretter zusammengeladen sind und eine
dieser beiden Arten gibt zu einer Beanstandung Anlaß,
so kann die andere Art ohne weiteres verwendet werden.
Lieferungen von Bauholz nach Listen werden von der
Vorschrift, ungeteilt zu bleiben, nicht betroffen.

Mängelrüge. Die Anzeige von Mängeln an emp-
fangener Ware hat innerhalb 10 Tagen nach Entladung
zu erfolgen.

Erledigung von Streitigkeiten. Jede aus
dem abgeschlossenen Geschäfte entstehende Differenz, die

nicht durch unmittelbare Verständigung geordnet wird,
soll mit Umgehung der ordentlichen Gerichte erledigt
werden durch das Fachschiedsgericht des Vereins von
Holzinteressenten Südwestdeutschlands. Dem Urteil dieses
Schiedsgerichts unterwerfen sich beide Teile endgültig.
Das Schiedsgericht entscheidet über die Tragung der
Kosten des Schiedsspruches.

Rundholz: Hartholz.
Allgemeines. Werden besondere Vereinbarungen

bei Abschluß von Rundholzgeschäften nicht getroffen, so

sind die Vorschriften derjenigen staatlichen Forstverwal-
tungen, in deren Bezirk das Holz übergeben wird, maß-
gebend. Es werden jedoch hinsichtlich der Beschaffenheit
und Vermessungsart folgende Bestimmungen festgesetzt.

Beschaffenheit. Rundholz muß äußerlich gesund
und im allgemeinen fehlerfrei sein. Als Fehler, welche

zur Verweigerung der Abnahme berechtigen, gelten: Ver-
stockung, Rot- und Weißfäule im Stamm (auch an Ast-
ansätzen) oder im Kern oder im Splint, ferner Harz-
losigkeit, Ringschäligkeit, Stock- und Wipfeldürre (Über-
ständigkeit), Staren- und Spechtlöcher, Frost- und Blitz-
risse. Wurmstichigkeit, stark eingewachsene Rinde, starker
Drehwuchs, Zwiesel. Rotes Harz des Buchenholzes ist
nicht als Fehler anzusehen, während grau- oder braun-
kerniges Buchenholz als krank gilt.

Vermessung. Die Vermessung hat in der Regel
gemeinschaftlich durch Käufer und Verkäufer zu erfolgen.
Die mit der Vermessung zusammenhängenden Manipu-
lationen (Umwenden, Umsetzen zc.) auf dem Ablieferungs-
platze find zu Lasten des Verkäufers.

Die Längemessung hat von der Mitte der normalen
Fallkarte an, auf der kürzesten Seite gemessen, zu be-

ginnen. Nur volle Dezimeter werden in Betracht ge-

zogen. Für jeden gemessenen Meter ist 1 cm Übermaß
zu gewähren.

Die Stärkemessung erfolgt ohne Rinde und zwar
durch Feststellung des Mittendurchmessers auf der breiten
und schmalen Seite des Stammes; das arithmetische
Mittel beider Maße ergibt den in Berechnung zu zie-
henden Durchmesser (verglichenes Maß): Bruchteile von
Zentimetern bleiben stets unberücksichtigt. Befindet sich

ein Ast oder eine Verdickung in der Mitte, so wird an
den unmittelbar daneben und zwar in der Richtung des

Zopf- und Stockendes befindlichen normalen Stammteilen
gemessen.

Der Stamm ist an den Meßstellen auf eine 10 cm
breite Zone von Rinde und Bast zu befreien.

'Der kubische Inhalt der Stämme wird auf zwei
Dezimalstellen, unter Aufrundung der zweiten Stelle,
wenn die dritte Stelle 0,005 m^ oder mehr beträgt, aus-
gerechnet. (Fortsetzung folgt.)

Holz-Marktberichte.
Holzbericht aus Diesbach (Glarus). (Korr.t Die in

Diesbach stattgefundene Trämmelholzgant blieb trotz An-
Wesenheit mehrerer Reflektanten resultatlos, da die von
der Holzerkompagnie stipulierten Preisansätze nicht be-

zahlt werden wollten. Nach der Gant wurden sämtliche
450 Stück Trämmel zu einem noch befriedigenden Preise
außer den Kanton Glarus an Herrn H. Hefti-Oetiker,
Sägerei und Hobelwerk in Männedorf, verkauft.

Vom bayrischen Holzmarkt. Das Brettereinkaufs-
geschäft an den bayrischen Sägen und den Sägewerken
im Schwarzwald hat in diesem Jahre schon früh ein-
gesetzt auf der Basis von 122 Pfg., für das Stück 16'
12" 1" unsortierte Ware, in Oberbayern, und 118 Pfg.
in Schwaben und Württemberg. Auf dieser Grundlage
berechnen sich die Einkaufspreise für die unsortiert säge-

fallende Ware, Brennborde herausgenommen, pro m^
ab Sägewerk:

6" 7" 8" 9" 10" 11" 12"
14-/2 17 19 22 24 27 29 cm
33)20 33.77 35.09 34.51 36.26 37.04 38.95 Mk.
in Oberbayern,
30.65 31.59 33.14 32.83 34.73 35.66 37.67 Mk.
für Schwaben und Württemberg.

Wie aus diesen Preisnotierungen unschwer hervor-
geht, hat sich bei Bemessung der fast regelmäßig pro
Stück vereinbarten Preise seit geraumer Zeit eine gewisse

Unstimmigkeit herausgebildet. Der Preis für die 9"
breite Ware steht im Mißverhältnis zu der 8" breiten
Ware abwärts. Das kommt daher, daß bei Konjunktur-
Veränderungen gleichmäßig ohne Rücksicht auf Abmessung
nach Pfennigen pro Stück ab oder zu gerechnet wird.
Das allein richtige wäre doch, ausschließlich den Kubik-
meter als Verkaufsmaßeinheit den Geschäftsabschlüssen

zu Grunde zu legen, wie das auch beim Einkauf der
österreichischen und rumänischen Ware der Fall; und die

Preise für die einzelnen Breitensortimente in dem Ver-
Hältnisse abzustufen, wie sich das Langholz erfahrungs-
mäßig einschneiden läßt. („D. Zimmermstr.-Ztg.")

Vom Mannheimer Holzmarkt. Am Rundholzmarkt
behauptet sich die feste Tendenz. Die Nachfrage ist ent-
schieden eine bessere geworden und zwar infolge während
der letzten Woche stattgehabten größeren Bedarfes. Die
Langholzhändler, welche noch kürzlich Entgegenkommen
bezüglich der Preise zeigten, lehnen heute alle Untergebote
schlank ab. Dadurch hat der Rundholzmarkt ein ent-
schieden festeres Gepräge erhalten. Dabei ist noch zu
berücksichtigen, daß die neuen Ankünfte nicht gleichen
Schritt mit den Abflößungen hielten und dadurch die

Vorräte an dem Floßholzmarkt geringer geworden sind.
Bis nun Rundhölzer an den Markt gelangen können,
darüber dürfte noch einige Zeit vergehen. Die weitere
Preisgestaltung dürfte von dem Begehr der rheinisch-
westfälischen Werke abhängen und es hat den Anschein,
als ob diese Werke für größeren Bedarf Interesse haben.
Die Folge wird eine neue Preissteigerung sein. Die
Nachfrage nach Brettern ist immer noch nicht befriedigend,
wenn auch ständig Nachfrage vorhanden ist, die auch zu

entsprechenden Umsätzen führten, aber von großer Be-
deutung war der Versand nicht. Die Sägewerke des

Schwarzwaldes setzten die Herstellung von Schnittwaren
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